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Kleine Anfrage 3601 
 
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias   AfD 
 
 
Welche Kommunen haben der jeweils zuständigen Bezirksregierung Immobilien zur 
Nutzung als Unterbringungseinrichtung des Landes angeboten? 
 
 
Bedingt durch die 1:1-Anrechnung von Landesunterkünften auf die Zuweisungen an die 
Kommunen ist es aus rein finanzieller Sicht lukrativ, der jeweiligen Bezirksregierung 
Immobilien zur Nutzung durch das Land anzubieten. Da es sich hierbei in der Regel um 
größere Immobilien handelt, hält sich die Zustimmung der betroffenen Anwohner in Grenzen. 
Da die Landesregierung aktuell bestrebt ist, die aktive Kapazität der Landesunterkünfte massiv 
auszubauen, erscheint es wahrscheinlich, dass sich zahlreiche Kommunen beteiligen wollen, 
selbst dann, wenn derartige Projekte bei den betroffenen Anwohnern auf Ablehnung stoßen 
würden. Folgerichtig ist eine Bürgerbeteiligung in der Regel erst dann vorgesehen, wenn die 
entsprechenden Verträge unterzeichnet sind.  
 
 
Ich frage daher die Landeregierung:  
 
1. Welche Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Arnsberg haben in 

den Jahren 2023 und 2024 der Bezirksregierung Immobilien zur Nutzung als 
Landesunterkunft für Asylsuchende (EAE, ZUE, NU) angeboten? (Bitte in diesem 
Zusammenhang jeweils Angaben zur Anzahl der voraussichtlich unterzubringenden 
Personen, zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den voraussichtlichen Kosten sowie zum 
derzeitigen Verhandlungsstand machen)  

 
2. Welche Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Detmold haben in 

den Jahren 2023 und 2024 der Bezirksregierung Immobilien zur Nutzung als 
Landesunterkunft für Asylsuchende (EAE, ZUE, NU) angeboten? (Bitte in diesem 
Zusammenhang jeweils Angaben zur Anzahl der voraussichtlich unterzubringenden 
Personen, zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den voraussichtlichen Kosten sowie zum 
derzeitigen Verhandlungsstand machen)  

 
3. Welche Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Düsseldorf haben in 

den Jahren 2023 und 2024 der Bezirksregierung Immobilien zur Nutzung als 
Landesunterkunft für Asylsuchende (EAE, ZUE, NU) angeboten? (Bitte in diesem 
Zusammenhang jeweils Angaben zur Anzahl der voraussichtlich unterzubringenden 
Personen, zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den voraussichtlichen Kosten sowie zum 
derzeitigen Verhandlungsstand machen)  
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4. Welche Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Münster haben in 
den Jahren 2023 und 2024 der Bezirksregierung Immobilien zur Nutzung als 
Landesunterkunft für Asylsuchende (EAE, ZUE, NU) angeboten? (Bitte in diesem 
Zusammenhang jeweils Angaben zur Anzahl der voraussichtlich unterzubringenden 
Personen, zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den voraussichtlichen Kosten sowie zum 
derzeitigen Verhandlungsstand machen)  

 
5. Welche Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Bezirksregierung Köln haben in den 

Jahren 2023 und 2024 der Bezirksregierung Immobilien zur Nutzung als 
Landesunterkunft für Asylsuchende (EAE, ZUE, NU) angeboten? (Bitte in diesem 
Zusammenhang jeweils Angaben zur Anzahl der voraussichtlich unterzubringenden 
Personen, zum voraussichtlichen Zeitplan, zu den voraussichtlichen Kosten sowie zum 
derzeitigen Verhandlungsstand machen)  

 
 
 
Enxhi Seli-Zacharias 


